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§ 9a K-FFG Einstellung und
Rückerstattung

 K-FFG - Kärntner Familienförderungsgesetz - K-FFG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.01.2026

1. (1)Entfällt eine der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 lit. a, b, d, f oder g, ist die Auszahlung des Familienzuschusses

einzustellen. Die Einstellung erfolgt jeweils mit dem dem Entfall folgenden Monatsersten.

2. (2)Wird die Familienförderung wegen Verletzung der Meldepflicht nach § 9, bewusst unwahrer Angaben oder

bewusster Verschweigung wesentlicher Tatsachen durch den Förderungswerber zu Unrecht ausbezahlt, ist die zu

Unrecht gewährte Familienförderung rückzuerstatten.

3. (3)Die Rückerstattung darf in angemessenen Teilbeträgen bewilligt werden, wenn sie auf andere Weise nicht

möglich oder nicht zumutbar ist. Die Rückerstattung darf gestundet oder ganz oder teilweise nachgesehen

werden, wenn sie zu besonderen Härten für die rückerstattungspflichtige Person führen würde oder wenn das

Verfahren der Rückforderung mit einem Aufwand verbunden wäre, der in keinem Verhältnis zu der zu Unrecht in

Anspruch genommenen Leistung steht.

4. (4)Das Recht zur Einforderung der Rückerstattung von zu Unrecht empfangener Familienförderung verjährt drei

Jahre nach Ablauf jenes Jahres, in dem die Familienförderung zuletzt ausgezahlt wurde. Die Verjährung wird

unterbrochen, wenn die Geltendmachung der Rückzahlung dem Rückerstattungspflichtigen zugegangen ist.
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